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§ 5 SGG, I 1-2 

I 
§5 SGG 

Rechts- und Amtshilfe 

I 

(1) Alle Gerichte, Verwaltungsbehörden und Organe der Ver-
sicherungsträger leisten den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit 
Rechts- .und Amtshilfe. 

(2) Das Ersuchen an ein Sozialgericht um Rechtshilfe ist an das 
Sozialgericht zu richten, in dessen Bezirk die Amtshandlung vor-
genommen werden soll. Das Ersuchen ist durch den Vorsitzenden 
einer Kammer durchzuführen. Ist die Amtshandlung außerhalb 
des Sitzes des ersuchten Sozialgerichts vorzunehmen, so kann 
dieses Gericht das Amtsgericht um die Vornahme der Rechtshilfe 
ersuchen. 

(3) §§ 158 bis 160, 164 bis 166, 168 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes gelten entsprechend. 

Erläuterung 
I. Allgemeines 

1) § 5 Abs. 1 SGG verpflichtet alle Gerichte, öffentlichen Be-
hörden und Versicherungsträger, den Gerichten der SGB Rechts-
und Amtshilfe zu leisten, während in Abs. 2 der formelle Weg 
des Ersuchens festgelegt ist. 

§ 115 RVO ist, soweit er die Rechts- und Amtshilfe für die 
früheren OV Ä und das RV A reg€lte, insoweit gegenstandslos, 
obwohl nicht formell durch § 224 SGG aufgehoben. 

2) Unter Rechtshilfe ist eine Amtshandlung zu verstehen, die 
·von der ersuchenden, sachlich und örtlich zuständigen Stelle 
selbst vorgenommen werden könnte, aus .Gründen der Zweck-
mäßigkeit jedoch der ersuchten Stelle übertragen wird, KG in 
DR 1940, 695; Baumbach-Lauterbach ZPO Anm. 2 Übersicht vor 
§ 156 GVG; RV A in AN 1919, 441. 
· Amtshilfe ist die unterstützende Handlung der ersuchten 

gegenüber der ersuchenden Stelle, die, über die bloße stellver-
tretende Vornahme der Amtshandlung hinaus, die Durch.führung 
der Aufgabe und die Erreichung des· Zieles in sonstiger Weise 
zum Gegenstand hat; Baumbach-Lauterbach a.a.O. 

I Brocke-Ree6e, Gebühren· und Koslenrecllt 1 



I, lA § 5 SGG, I 2-U 1-3 
§ 164 GVG, 1 

Wegen des Verfahrens s. §§ 158 bis 160 sowie 165 bis 166 und 
168 GVG. 
II. Kosten der Rechts- und Amtshilfe 

1) Kostenbegriff s. Vorbem. II 2 zu § 183 SGG. 
2) Zu unterscheiden ist bei der Pflicht der Kostentragung, von 

wem das Ersuchen ausgeht. Die Verpflichtung zur Tragung der 
Kosten bei Ersuchen der Gerichte untereinander und von den 
Geri<:hten an andere Behörden richtet sich nach § 5 SGG in Ver-
bindung mit § 164 GVG, d. h. die ersuchte Stelle kann eine 
Erstattung der entstandenen Kosten von der ersuchenden Stelle 
nicht fordern. Bei Ersuchen von Versicherungsträgern an die 
Gerichte erfolgt demgegenüber die Erstattung der Kosten nach 
§ 117 RVO an das ersuchte Gericht. 

3) Kostentragung bei Ersuchen von einem Gericht an ein an-
deres Gericht oder andere Behörde. 

lA 
§ 164 GVG 

(1) Kosten und Auslagen der Rechtshilfe werden von der er-
suchenden Behörde nicht erstattet. 

(2) Gebühren oder andere öffentliche Abgaben, denen die von 
der ersuchenden Behörde übersendeten Schriftstücke (Urkunden, 
Protokolle) nach dem Recht der ersuchten Behörde unterliegen, 
bleiben außer Ansatz. 

Erläuterung 
1) Kosten der Rechtshilfe einschließlich der Auslagen werden 

innerhalb des Bundesgebietes in keinem Falle erstattet. 
Das gleiche gilt bei Ersuchen um Rechtshilfe durch Gerichte 

und Behörden der DDR an die Sozialgerichte. Die Durchführung 
solcher Ersuchen darf nicht von der Erstattung der hierdurch 
entstehenden Kosten und Auslagen abhängig gemacht werden, 
ebenfalls erfolgt keine Erstattung an Gerichte und Behörden der 
DDR, wenn diese durch Gerichte oder Behörden der BRD er-
sucht werden. In beiden Fällen handelt es sich um Ersuchen im 
Inland; so auch Baumbach-Lauterbach in Kost.Ges. Einl. 7 B vor 
§ 1 GKG. Anders bei Rechtshilfeersuchen durch ausländische 
Gerichte und Behörden, innerhalb der Sozialgerichtsbarkeit wohl 
selten; Kostenerstattung richtet sich nach jeweiligen völker-
rechtlichen Verträgen; s. auch hierzu § 119 KostO. 
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§ 164 GVG, 1-4 
§ 117 RVO, 1-2 

lA, IB 

Neben den nicht erstattungsfähigen Kosten und Auslagen 
bleiben auch sonstige Gebühren (§ 164 Abs. 2 GVG) außer Ansatz. 

2) Kosten- und Auslagenerstattung findet auch dann nicht 
statt, wenn ein echtes Ersuchen um Rechts- oder Amtshilfe nicht 
vorliegt, das angegangene Gericht oder die Behörde die Amts-
handlung als Rechts- oder Amtshilfe trotzdem ansieht und 
durchführt; dazu Beschl. des LSG Rhld./Pf. vom 4. 5. 1956 in 
ZfS 1956, 186, (Ersuchen um Erstattung eines Gutachtens durch 
einen vom ersuchten Gericht zu benennenden Arzt). 

3) Die Grundsätze zu 1) finden auch bei der Amtshilfe An-
wendung; s. früher § 91 GKG, aufgehoben durch Ges. über Maß-
nahmen auf dem Gebiete des Kostenrechts vom 7. 8. 1952 
(BGBI. I S. 401). § 5 SGG bezieht § 164 GVG auch. auf die Amts-
hilfe. 

4) Gibt das ersuchte SG gern. § 5 Abs. 2 SGG das Ersuchen 
an ein Amtsgericht, so trägt das Amtsgericht Kosten und Aus-
lagen nach § 164 GVG, nicht das weitergebende SG. 

I B 
§ 117 RVO 

Tagegelder, Reisekosten, Gebühren für Zeugen und Sacllver· 
ständige und alle &nderen baren Auslagen, die aus der Rechts· 
hilfe erwachsen, werden von den Versicherungsträgern als eigene 
Verwaltungskosten erstattet. 

Erläuterung 
1) Ersuchensfälle: §§ 115, 116, 1571 ff RVO. 
2) Die Vers.Tr. haben nur die in § 117 RVO bestimmten Aus-

gaben zu erstatten; ersuchte Behörde oder Gericht legen diese 
Aufwendungen nur vor. Anteilige Kosten der Gerichtshaltung 
sind nicht erstattungsfähig, ebenso nicht die gewöhnlichen Ver-
waltungskosten, die dem ersuchten Gericht bei der Durchführung 
der Rechts- und Amtshilfe erwachsen. Zu diesen Kosten ge-
hören auch die Portokosten, die durch das Versenden der Akten 
entstehen, vgl. auch RV A in AN 1925, 159. 

Zwischen den Ausgaben nach § 117 RVO und der Rechts- und 
Amtshilfe muß Kausalität bestehen. Daher sind die Kosten, die 
dem SG bei der Erledigung eines Rechtshilfeersuchens anläßlich 
eines auswärtigen Gerichtstages entstehen, von dem ersuchenden 
Vers.Tr. anteilmäßig zu erstatten. 
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